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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

ZPO §182

ZPO §396 B

KSchG §13

Rechtssatz

Zumindest in den Fällen, in denen mit Ausnahme der quali:zierten Mahnung des Beklagten alle tatsächlichen

Voraussetzungen für den Terminsverlust nach § 13 KSchG schon in der Klage behauptet wurden und unter Hinweis auf

die einschlägige Gesetzesstelle ausgeführt wurden, es lägen damit alle Voraussetzungen dafür vor, hat das Gericht in

Anwendung des § 182 ZPO die allein erschienene klagende Partei zur Erstattung entsprechenden, die Schlüssigkeit der

Klage herbeiführenden Tatsachenvorbringens anzuleiten.
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